
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder 
mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten
in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres 
nach Vertragsabschluss abzurufen.  Ist im Rahmen eines Abschlusses 
das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, 
sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgeru-
fen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der ver-
einbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag 
genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu 
vertreten hat, so hat der Auftraggeber,  unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem 
der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu 
erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer 
Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen 
ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder 
an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, 
müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber 
noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf 
diese Weise nicht auszuführen ist.

6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als 
Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort 
„Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe 
im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des In-
halts, der Herkunft oder technischen Form nach einheitlichen, sachlich
gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren 
Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder 
deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. 

Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters 
der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format 
oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zei-
tung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden 
nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftrag-
geber unverzüglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. 
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert 
der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den 
belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckun-
terlagen gegebenen Möglichkeiten.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrich-
tigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf 
Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige. Schadens-
ersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind 
beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für 
die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Im kaufmän-
nischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht 
für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen 
ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit auf den 
voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenent-
geltes beschränkt. Reklamationen müssen innerhalb von vier Wochen 
nach Eingang der Rechnung und Beleg schriftlich geltend gemacht 
werden.

10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der 
Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückge-
sandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, 
die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten 
Frist mitgeteilt werden.
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11. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die 
nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berech-
nung zugrunde gelegt.

12. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rech-
nung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige 
übersandt.

13. Die Rechnung ist innerhalb von 10 Tagen zu bezahlen, sofern nicht 
im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung verein-
bart ist. 

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die 
Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die 
weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurück-
stellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlungen verlangen. 

15. Schlußbestimmungen
Diese AGB, die Auftragsbestätigung und die jeweils gültige Preisliste 
sind für jeden Auftrag maßgebend. 
Wird die Preisliste geändert, so treten die neuen Bedingungen auch bei 
laufenden Aufträgen sofort in Kraft.

Die Übersendung von mehr als drei Vorlagen, die nicht termingerechte 
Lieferung der Druckunterlagen oder der Wunsch nach einer von der 
Vorlage abweichenden Druckwiedergabe können Auswirkungen auf 
Platzierung und Druckqualität verursachen, die nicht zur Reklamation 
berechtigen. Sind etwaige Mängel  bei den Druckunterlagen nicht so-
fort erkennbar sondern werden diese erst beim Druckvorgang deutlich, 
so hat der Kunde kein Recht auf Schadensersatz oder Minderung der 
Rechnung.

Der Kunde trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die 
rechtliche Zulässigkeit der gelieferten Text- und Bildvorlagen und stellt 
den Verlag ausdrücklich frei von Ansprüchen Dritter, das gilt auch für 
stornierte Aufträge. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Druckaufträge 
daraufhin zu prüfen, ob sie durch Rechte Dritter beeinträchtigt werden.

Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei Monate 
nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige.

16. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. 
Gerichtsstand ist das Amtsgericht in Wangen im Allgäu.

17. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, so 
wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt dann eine inhaltlich 
möglichst gleiche Regelung, die dem Zweck der gewollten Regelung am 
nächsten kommt.

Bundesdatenschutz
Entsprechend § 26 BDSG weist der Verlag darauf hin, dass die Vertrags-
daten in einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden
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